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kanzleien liegen im IT-Recht die Einstiegsgehälter aber eher bei 80.000 bis 95.000 Euro
– und gehen auch einmal bis 75.000 Euro herunter. Und Kanzleien wie Clifford Chance,
Hengeler Mueller oder Cleary Gottlieb bieten das IT-Recht gar nicht an.

Die Zahlen der Großkanzleien zeigen: Der Abstand zu den mittelständischen
Kanzleien ist auf den ersten Blick gar nicht so groß, weil mittelständische IT-Rechts-
kanzleien bis zu 65.000 Euro bieten. Doch der zweite Blick zeigt: Das sind Ausreißer.
Die meisten der befragten Kanzleien zahlen deutlich weniger – manche liegen sogar
unter 30.000 Euro. Der Grund: Auf der Gewinnerseite stehen Kanzleien, die Out-
sourcing-Projekte betreuen oder ständig Software-Anbieter beraten. Wer dagegen im
IT-Recht vor allem fehlgeschlagene Internetkäufe und die Datenschutzfälle privater
Verbraucher betreut, kann dem Nachwuchs nur ein geringes Gehalt bieten.

So ähnlich sieht es auch bei den Einstellungsgehältern von Syndikusanwälten aus.
Die ganze Vielfalt der Wirtschaft spiegelt sich in ihnen wider. Wer Top-Bewerber auf
dem Niveau der Großkanzleien sucht, zahlt auch entsprechend gut. So gibt die E.on AG
aus Düsseldorf als Einstiegsgehalt 70.000 bis 75.000 Euro an, was aber für absolute
Top-Bewerber im Einzelfall auch bis auf 100.000 Euro steigen kann. Bei einem ande-
ren führenden deutschen Unternehmen ist dagegen bei 59.000 Euro Schluss. Beiden
Unternehmen gemeinsam ist: Gesucht werden Syndikusanwälte, die auf dem Niveau
der teureren externen Anwälte arbeiten. Dieses Profil suchen aber nicht alle Unter-
nehmen: „Unsere Anwälte in der Rechtsabteilung sollen das Alltagsgeschäft erledigen,
die Sonderfälle machen wir mit externen Anwälten“, sagt eine Syndikusanwältin.
Klar, dass dann das Gehalt auch deutlich niedriger ist. Das mag auch erklären, warum
nur bei 36 Prozent der befragten Unternehmen ein ausreichendes Examen ein abso-
lutes Ausschlusskriterium ist (während mit einem „ausreichend“ bei 50 Prozent der
befragten IT-Kanzleien die Bewerbung beendet ist).

Ohne Fremdsprachen geht nichts mehr

Bei den Einstellungsvoraussetzungen will kein Unternehmen auf Fremdsprachen-
kenntnisse verzichten. Für 75 Prozent sind sie sehr wichtig und für 25 wichtig.
80 Prozent der Unternehmen schauen in der Bewerbung darauf, ob die Fremdspra-
chenkenntnisse im Ausland erworben worden sind. So kritisch sind die IT-Rechtler
nicht. Nur knapp 40 Prozent erwarten einen Auslandsaufenthalt. Aber auch bei den
IT-Rechtlern finden 85 Prozent der befragten Anwälte Fremdsprachenkenntnisse
sehr wichtig oder wichtig.

Was noch zählt? Unternehmen erwarten praktische Erfahrung. Erste Berufserfah-
rung halten fast 70 Prozent für sehr wichtig oder wichtig. „Wir suchen Pragmatiker“,
sagt ein Syndikusanwalt. „Unternehmerisches Denken“, „Dienstleistungsbewusstsein“
oder eine kaufmännische Ausbildung werden von den befragten Syndikusanwältinnen
und -anwälten immer wieder verlangt. IT-Rechtler achten dagegen eher darauf, ob
der Kandidat die Nähe zum Rechtsgebiet in der Ausbildung gezeigt hat. Eine ein-
schlägige Station im Referendariat halten 93 Prozent der befragten Kanzleien für
wichtig – und einen abgeschlossenen Fachanwaltslehrgang im IT-Recht finden mehr
als 90 Prozent sehr wichtig oder wichtig (ganz anders als ihre Mitbewerber in den
Großkanzleien). Und noch etwas fällt in den Interviews auf: Die IT-Rechtler achten
besonders darauf, dass die persönliche Chemie stimmt. „Ich muss mir vorstellen,
dass der Kandidat einmal Partner bei uns wird“, sagt ein Anwalt im IT-Recht. Dazu
passt, dass rund 40 Prozent der befragten Anwälte in Kanzleien mit drei bis fünf
Anwälten arbeiten. Für eine Rechtsabteilung ist das eine eher kleine Größe. //
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Die fünfte Umfrage

Der Einstellungs- und Gehälterreport von
Anwaltsblatt Karriere in diesem Heft beruht
auf einer Umfrage bei Unternehmen in
Deutschland, bei mittelständischen Kanzleien
und bei Großkanzleien (im Bereich IT-Recht)
sowie Recherchen der Redaktion. Insgesamt
wurden 28 Großkanzleien und mehr als
225 Kanzleien und Unternehmen in
Telefoninterviews befragt. Erfreulich:
Während Kanzleien in vielen Rechtsgebieten
ungern über das Einstellungsgehalt sprechen,
waren sowohl die Unternehmensvertreter als
auch die IT-Rechtler auskunftsfreudig. Nur
wenige verweigerten Zahlen. Die Quote der
Totalverweigerer (also derjenigen, die jegliche
Auskünfte verweigerten) lag diesmal sehr
niedrig (bei den Syndikusanwälten bei rund
sieben Prozent und bei den IT-Rechtlern bei
rund zehn Prozent). Nach wie vor offen über
das Einstellungsgehalt sprechen die
Großkanzleien, sind doch Gehälter bis zu
100.000 Euro im Jahr ein wichtiges Argument
für Bewerber. Deutlich zugeknöpfter sind die
im DAX gelisteten Unternehmen, die zum Teil
die Höhe der Einstellungsgehälter nur unter
der Hand mitteilten. Die Großkanzleien erhiel-
ten ebenso wie die DAX-Unternehmen einen
Fragebogen, mit den mittelständischen
Kanzleien und nicht im DAX gelisteten
Unternehmen wurden zwanzigminütige
Telefoninterviews geführt. Gesprächspartner
waren Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte,
die Mitglied im Deutschen Anwaltverein sind.
Die Gesprächspartner wurden aus dem
Mitgliederbestand der Arbeitsgemeinschaften
Informationstechnologie (mehr als 600 Mitglie-
der) sowie Syndikusanwälte (500 Mitglieder)
ermittelt. Voraussetzung für die Auswahl der
Gesprächspartner im IT-Recht war, dass die
Anwältin oder der Anwalt ausschließlich oder
mit einem sehr großen Schwerpunkt im IT-
Recht tätig ist. Bei den Syndikusanwälten
wurde auf einen Branchenmix (vom Auto-
bauer über Banken bis hin zum Bergbau) und
einen Größenmix (von 90 Millionen Euro Jah-
resumsatz in Deutschland bis 4,5 Milliarden
Euro) geachtet. Unter den befragten Syndikus-
anwälten waren nur zwei Einzelkämpfer im
Unternehmen, es dominierten Rechts-
abteilungen ab drei Juristen aufwärts.
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Die Bandbreite der Gehälter ist enorm und doch täuschen
diese Zahlen: Die überwiegende Zahl der Kanzleien geben als
Einstellungsgehalt außerhalb der Anwaltshauptstädte (Berlin,
Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und
Stuttgart) 40.000 bis 42.000 Euro an. Die Spitzengehälter werden
nur vereinzelt gezahlt, genauso wie die Ausreißer nach unten. Bei
den Kanzleien in den Anwaltshauptstädten (ohne Großkanzleien)
liegen die Gehälter zumeist entweder bei 40.000 bis 45.000 Euro
oder bei 50.000 bis 55.000 Euro. Die Konkurrenz der Großkanzleien
treibt anders als bei den Syndikusanwälten nicht die Gehälter
hoch. Im Osten sieht es wieder mau aus – sowohl was Stellen
als auch das Gehalt angeht.

Osten
24.000–42.000 Euro

Norden
30.000–55.000 Euro

Westen
27.000–60.000 Euro

Süden
33.000–66.000 Euro

Anwaltshauptstädte
Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main,
Hamburg, Köln, München, Stuttgart
38.000–65.000 Euro
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